
AntragzumRückbauder
Wohrateiche eingereicht

Genehmigungsverfahren noch unklar
hebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben könne.
Sollten sie diese Auswirkun-
gen befürchten, wäre eine
UVP Pflicht.
Über das Renaturierungs-

vorhaben wäre somit in ei-
nem förmlichen Planfeststel-
lungsverfahren mit umfang-
reicher Öffentlichkeitsbetei-
ligung zu entscheiden – auch
unter Beteiligung der aner-
kannten Naturschutzverbän-
de. „Ob diese Planfeststel-
lungsverfahren eingeleitet
werden muss, ist noch nicht
absehbar“, sagt Kalvelage.
Der Pressesprecher erläu-

tert weiter: Auch für den Fall,
dass die Umweltverträglich-
keitsvorprüfung zum Ergeb-
nis keiner erheblichen Um-
weltauswirkungen kommt –
es also bei einem Plangeneh-
migungsverfahren bleibt –
werden die natur- und arten-
schutzrechtlichen Belange
umfassende Berücksichti-
gung finden.
Da die Teiche in einem Na-

turschutzgebiet (NSG) liegen,
ist auch eine Befreiung von
den entsprechenden Verbo-
ten der NSG-Verordnung not-
wendig, die Bestandteil des
Verfahrens ist. In diesem
Rahmen sieht der Gesetzge-
ber eine Beteiligung der aner-
kannten Naturschutzverbän-
de durch die Obere Natur-
schutzbehörde vor. Das Er-
gebnis dieses Verfahrens
fließt dann in die abschlie-
ßende naturschutzfachliche
und landschaftspflegerische
Stellungnahme zum Plange-
nehmigungsverfahren ein.
Zum Zeitrahmen sagte Kal-

velage: Bei der Vollständig-
keitsprüfung der Antragsun-
terlagen wird erfahrungsge-
mäß noch Nachforderungs-
bedarf bezüglich der Unterla-
gen angemeldet. Dies wird
schätzungsweise Ende Au-
gust/Anfang September der
Fall sein. Erst nachdem alle
Unterlagen vorgelegt worden
sind, werden die TöB um ihre
abschließende fachliche Stel-
lungnahme gebeten.

VON MARTINA BIEDENBACH

Haina/Kloster – Die Entschei-
dung über die Renaturierung
der Wohra bei Haina wird
sich wohl noch hinziehen.
Noch ist nicht klar, welches
Genehmigungsverfahren nö-
tig ist, teilt das Regierungs-
präsidium Kassel auf Anfrage
mit. Der Landeswohlfahrts-
verband Hessen (LWV) habe
nun ergänzende Unterlagen
für den von ihm geplanten
Rückbau der Hainaer Wohra-
teiche beim RP eingereicht,
informierte Pressereferent
Hendrik Kalvelage.
Die Antrags- und Planun-

terlagen für „Erteilung einer
Plangenehmigung für die
dauerhafte Staulegung und
Außergefahrsetzung sowie
zur Renaturierung der Stau-
teiche“ seien Mitte Juli bei
der Oberen Wasserbehörde
des RP Kassel eingegangen.
Wie berichtet, sind laut

LWV die Dämme instabil. Bei
Starkregen drohten Teile Hai-
nas überschwemmt zu wer-
den. Für den Erhalt der Tei-
che in dem Naturschutzge-
biet kämpft hingegen eine
Bürgerinitiative.
Wie geht es nunweiter? Bis

wann wird entschieden, ob
der LWV tatsächlich die bei-
den Wohrateiche zurückbau-
en darf?
Über das Verfahren infor-

miert Kalvelage so: Nach An-
tragseingang wurden die in
diesem Plangenehmigungs-
verfahren zu beteiligenden
Träger öffentlicher Belange
(TöB), zu denen unter ande-
rem die Gemeinde Haina und
die Obere Naturschutzbehör-
de beim RP Kassel gehören,
gebeten, die Planunterlagen
zunächst auf Vollständigkeit
zu prüfen. Zudem ist für das
Vorhaben auch eine Vorprü-
fung nötig, um festzustellen,
ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) erfolgen
muss. Die TöB wurden daher
auch um eine fachliche Stel-
lungnahme gebeten, ob das
Vorhaben aus ihrer Sicht er-
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